






































kundig, dass sich der hier beigezogene Bezirksarzt icjg'l\l_é/ngg vor der Einweisung in-
tensiv Beschwerdefiihrer beschaﬁlg\ t hat (vgl d1e Schrelben en_vom 3. 31. Januar

Wmar 2005 an den ekretd bzw/l?@ldenten der Vormundschafts—

5.3 Weiter ist auch festzuhalten, dass die Elnwelsung in die Psychiatrische Kli-
__nik 1 unter dem &p@es Verhaltnlsmasslg\keltsprmmps durchau\ angemessen war. Eine

——
,andere besser %flgneta Massnahme war im damali naligen Ze Zeltpunkt mcht in Slcht zumal

der Beschwerdefiihrer — wie er bei der Anh6rung selber s spontan saote — vor dem Auf-
enthalt in der Klinik Oberwil gegeniiber der Psychiatrie im Allgemeinen und den Psy-

; chiatrischen Kliniken im Besonderen mit Vorurtei)en behaftet war,_
i

| _ Die Vorbehalte gegentiber Psychiatrischen Kliniken
wurden durch das Gesehene zur Gewissheit!!!

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen fiir die Anordnung
der fiirsorgerischen Freiheitsentziehung im Zeitpunkt der Anordnung (9. Mérz 2005) ;
erfiillt waren. Soweit sich die Beschwerden des Beschwerdefiihrers dagegen richten, / / |
sind sie unbegriindet und abzuweisen. <

6. Das Ve

icht anwaltschaftlich vertretene Beschwerdefuhrer kemen An—"

| Hingegen hat der
{ spruch auf Zusprechung é{ner Prozessentschddigung.

7.  Die Gutheissung der Beschwerde fiir den Zeitpunkt der gerichtlichen Beur-
{ teilung besagt, dass der fiirsorgerische Freiheitsentzug mit der Entscheidzustellung auf-
der Beschwerdefiihrer nicht lénger gegen seinen Willen

gehoben ist. Dies bedeutet, da
‘ in der Klinik zuriickbehalten wgrden darf. Allerdings ist es dem Beschwerdefiihrer un-
‘ ,r\ benommen, sofern er dies will uRd (kumulativ) die Klinikleitung diesem Vorgehen zu-
‘ | _stimmt, dass er den Aufenthalt in }i\er Klinik noch einige Tage auf freiwilliger Basis ver-
lingert, sofern ein Obdach nach d&n Klinikaustritt zur Zeit noch nicht zur Verfiigung

\ | stehen sollte. >

Das Verwaltungsgericht erkennt:

Hier nimmt das Schwyzer Verwaltungsgericht einmal mehr seine Funktion als politisches Verwaltungs-
SCHUTZgericht wahr. Das Urteil hatte auch anders ausfallen kénnen: 100% rechtswideriger Freiheits-
entzug! Doch in diesem Fall ware automatisch die Frage der Staatshaftung im Raum gestanden. Und Urs
Beeler eine finanzielle Entschadigung fir das erlittene Unrecht zahlen - so etwas geht im Kanton Schwyz
schon rein politisch nicht!

Also spricht man "Recht" zugunsten einer verlogenen, heuchlerischen, mafiosen Schwyzer Vormund-
schaftsbehdrde und eines korrupten Schwyzer Bezirksarztes, der letzgenannten Behérde massge-
schneiderte Verdachtdiagnosen liefert, ohne den "Patienten" iberhaupt zu kennen!



ursbeeler
Textfeld
Die Vorbehalte gegenüber Psychiatrischen Kliniken wurden durch das Gesehene zur Gewissheit!!! 

ursbeeler
Beschriftung
Hier nimmt das Schwyzer Verwaltungsgericht einmal mehr seine Funktion als politisches Verwaltungs-SCHUTZgericht wahr. Das Urteil hätte auch anders ausfallen können: 100% rechtswideriger Freiheits-entzug! Doch in diesem Fall wäre automatisch die Frage der Staatshaftung im Raum gestanden. Und Urs Beeler eine finanzielle Entschädigung für das erlittene Unrecht zahlen - so etwas geht im Kanton Schwyz schon rein politisch nicht! 
Also spricht man "Recht" zugunsten einer verlogenen, heuchlerischen, mafiosen Schwyzer Vormund-schaftsbehörde und eines korrupten Schwyzer Bezirksarztes, der letzgenannten Behörde massge-schneiderte Verdachtdiagnosen liefert, ohne den "Patienten" überhaupt zu kennen!


In einer Gesellschaft, wo Geld das Wichtigste ist, darf man den finanziellen Faktor ebenfalls nicht
vernachlassigen. Mittels FFEs konnen Schwyzer Fursorgebehérden zu Lasten der Krankenkassen
Sozialhilfe-Ausgaben einsparen. Die Psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt Oberwil ihrerseits weist ganz
bestimmt keinen Eingewiesenen mit noch so fingierter Verdachtsdiagnose ab, denn JEDER unfreiwillige
"Hotelgast" bringt der Klinik Geld. Vormundschaftsbehérden entledigen sich so unerwiinschter Menschen,
kassieren Sitzungsgelder, der Bezirksarzt kassiert, die Polizei kassiert fur die Transportkosten etc.
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Die mafiose
Schwyzer
Vormundschafts-
behorde sprach
sich DAGEGEN
aus!

Siehe ihre
Vernehmlassung
vom 16. Marz
2005!

Einweisungsverfligungen in die Psychiatrische Klinik Oberwil vom 18. Februar 2005

und vom 9. Mirz 2005 zu Recht getroffen worden sind. |Ein politischer Entscheid: "Wir
AN . "
wollen es so! Dann ist es so!

1.  Die Beschwerden werden insoweit abgewiesen, als festgestellt wird, dass die / /

2.  Die Beschwerden werden insoweit gutgeheissen, als festgestellt wird, dass
die Voraussetzungen fiir die Aufrechterhaltung des fiirsorgerischen Freiheitsentzuges im
Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung nicht mehr erfiillt sind. Somit werden die Einwei- o
sungsverfiigungen aufgehoben (ex nunc).

3. Der Beschwerdefiihrer wird angewiesen, den SPD, Goldau, zu konsultieren / P
und dort Termin(e) zu vereinbaren, damit die in der Psychiatrischren Klinik Oberwil ﬁbe- ~ °

gonnene Exploration abgeschlossen werden kann. CZ
—

Alibi-Uebungen, mit denen sich das

4, Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. _ _
System kinstlich beschéftigt.

5.  Es wird dem Beschwerdefiihrer keine Prozessentschadigung zugesprochen. -

6.  Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung des begriinde-
ten Entscheids Berufung eingereicht werden. Die Berufung ist beim Verwaltungsgericht
des Kantons Schwyz, Kollegiumstrasse 28, Postfach 2266, 6431 Schwyz, zuhanden des

Schweizerischen Bundesgerichtes einzureichen.

6.  Zustellung an:
- den Beschwerdefiihrer (A)
- die Vorinstanzen Ziff. 1 und 2 (A)
- die Arztliche Leitung der Psychiatrischen Klinik Oberwil (A)
- Dr. med. Erich Nauer, Schwyz (Hausarzt von Urs Beeler, A)
- und den Sozialpsychiatrischen Dienst des Kantons Schwyz (SPD), Rigistr. 11,
6410 Goldau (unter Hinweis auf Erw. 3.3 in fine und Disp. Ziff. 3)

Im Namen des Verwaltungsgerichts:

Der Prisident:

S

Der Gerichtsschreiber:

Versand: 24. Mirz 2005 % /ﬁ o
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ursbeeler
Textfeld
In einer Gesellschaft, wo Geld das Wichtigste ist, darf man den finanziellen Faktor ebenfalls nicht vernachlässigen. Mittels FFEs können Schwyzer Fürsorgebehörden zu Lasten der Krankenkassen Sozialhilfe-Ausgaben einsparen. Die Psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt Oberwil ihrerseits weist ganz bestimmt keinen Eingewiesenen mit noch so fingierter Verdachtsdiagnose ab, denn JEDER unfreiwillige "Hotelgast" bringt der Klinik Geld. Vormundschaftsbehörden entledigen sich so unerwünschter Menschen, kassieren Sitzungsgelder, der Bezirksarzt kassiert, die Polizei kassiert für die Transportkosten etc.

ursbeeler
Beschriftung
Die mafiose Schwyzer Vormundschafts-behörde sprach sich DAGEGEN aus!
Siehe ihre Vernehmlassung vom 16. März 2005!

ursbeeler
Textfeld
Ein politischer Entscheid: "Wir wollen es so! Dann ist es so!"

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Alibi-Uebungen, mit denen sich das System künstlich beschäftigt.




